
- Bevollmächtigte: Rechtsanwältin Eva Wilhelm-Furtwängler,
Bismarckstraße 106 a, 66121 Saarbrücken -
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 2 BvR 1304/14 -

In dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn S…,

gegen a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 30.
April 2014 - 3 Ws 211/14 -,

b) den Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 17.
März 2014 - 3 Ws 211/14 -,

c) den Beschluss des Landgerichts Marburg vom 24. Januar 2014 - 7
StVK 541/12 -

hier: Gegenvorstellung

hat die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

die Richter Huber,

Müller,

Maidowski

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473) am 13. Juli 2016 einstimmig beschlos-
sen:

Die Gegenvorstellung vom 3. Mai 2016 gegen den Beschluss der
3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom
26. November 2015 - 2 BvR 1304/14 - wird verworfen.

G r ü n d e :

Der nach Abschluss des Verfassungsbeschwerdeverfahrens gestellte Wiederein-
setzungsantrag der Bevollmächtigten des Beschwerdeführers vom 3. Mai 2016, der
als Gegenvorstellung zu werten ist (vgl. BVerfGK 19, 148 <152>; Hammer, in: Bur-
kiczak/Dollinger/Schorkopf, BVerfGG, 2015, § 93 Rn. 56), ist zu verwerfen.

Nichtannahmeentscheidungen der Kammern sind unanfechtbar (§ 93d Abs. 1
Satz 2 BVerfGG) und können auf Gegenvorstellungen hin grundsätzlich auch durch
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die Kammer selbst nicht mehr abgeändert werden. Nach Erschöpfung des Rechts-
wegs und der Durchführung des Annahmeverfahrens besteht ein erhebliches Interes-
se an einer endgültigen Beendigung des Rechtsstreits, das der Einräumung weiterer
gesetzlich nicht geregelter Rechtsbehelfe grundsätzlich entgegensteht (vgl. Graßhof,
in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, Juni 2001, § 93b Rn. 19). Ob
ausnahmsweise eine Abänderungskompetenz der Kammer besteht, wenn unter Au-
ßerachtlassung von entscheidungserheblichem, dem Bundesverfassungsgericht vor-
liegendem Prozessstoff und damit unter Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG entschie-
den wurde (vgl. Graßhof, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, Juni
2001, § 93b Rn. 19), kann offen bleiben, da ein solcher Verstoß im vorliegenden Fall
nicht gegeben ist (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom
13. Februar 2008 - 2 BvR 256/08 -, juris).

Die Bevollmächtigte des Beschwerdeführers hat mit der Gegenvorstellung keine
Gesichtspunkte aufgezeigt, die bei der Entscheidung über die Verfassungsbeschwer-
de nicht berücksichtigt worden wären. Vielmehr hat sich auf der Grundlage des Vor-
trags der Bevollmächtigten bestätigt, dass der mit einfachem Brief übersandte Be-
schluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 30. April 2014 dieser nicht
am 11. Mai 2014, sondern bereits am Samstag, den 10. Mai 2014, zugegangen ist.

Soweit die Bevollmächtigte des Beschwerdeführers geltend macht, es dürfe ihrem
Mandanten nicht zum Nachteil gereichen, wenn sie ausnahmsweise sonntags im Bü-
ro gewesen sei und demzufolge den Beschluss bereits an diesem Tag und nicht erst
montags mit dem Kanzleidatumsstempel versehen habe, verkennt sie, dass - anders
als im Fall der Zustellung (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Oktober 2014 - IV ZB 13/14 -
, juris, Rn. 9) - bei formloser Mitteilung der Entscheidung die Verfassungsbeschwer-
defrist gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 und 3 BVerfGG mit dem Zugang der Entscheidung
beginnt. Zugang liegt vor, wenn die Entscheidung in einer Weise in den Herrschafts-
bereich des Empfängers gelangt ist, dass von deren Kenntnisnahme ausgegangen
werden kann (vgl. Hammer, a.a.O., § 93 Rn. 14). Dies ist bei einem Rechtsanwalt mit
dem Eingang der Entscheidung in dessen Kanzlei der Fall. Auf die tatsächliche
Kenntnisnahme kommt es dabei nicht an (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des
Zweiten Senats vom 9. April 2008 - 2 BvR 454/08 -, Rn. 2, juris). Vorliegend wurde
der Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 30. April 2014 gemäß
§ 35 Abs. 2 Satz 2 StPO formlos mitgeteilt. Die Frist zur Erhebung der Verfassungs-
beschwerde gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG war demnach ausgehend vom Tag
des tatsächlich bewirkten Zugangs - hier: 10. Mai 2014 - zu berechnen, so dass die
am Mittwoch, den 11. Juni 2014 erhobene Verfassungsbeschwerde verfristet war.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Huber Müller Maidowski
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Bundesverfassungsgericht, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom
13. Juli 2016 - 2 BvR 1304/14

Zitiervorschlag BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 13. Ju-
li 2016 - 2 BvR 1304/14 - Rn. (1 - 5), http://www.bverfg.de/e/
rk20160713_2bvr130414.html
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